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Nr. 169-BEA der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(4. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 
Beantwortung der Anfrage 

 
der Abg. Klubobfrau Svazek BA und Dr. Schöppl an Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Stöckl 

(Nr. 169-ANF der Beilagen) betreffend COVID-19-Impfpauschale für Sprengelärzte 
 

 
Hohes Haus! 

 
Zur Beantwortung der Anfrage der Abg. Klubobfrau Svazek BA und Dr. Schöppl betreffend 
COVID-19-Impfpauschale für Sprengelärzte vom 8. März 2021 erlaube ich mir, Folgendes zu  
berichten:  
 
Zu Frage 1: Wieviel erhalten die Sprengelärzte für die COVID-19-Impfungen? 
 
In der Ordination:  
€ 25,-- für den ersten Stich/Impfung und € 20,-- für den zweiten Stich/Impfung;  
 
In einer Impfstraße:  
€ 150,-- pro Stunde 
 
Diese Honorierung erfolgt für alle Ärztinnen und Ärzte gleich, unabhängig davon, ob sie  
Sprengelärzte sind oder nicht. Die Impfungen in den Ordinationen je Stich werden durch die 
Ärztinnen und Ärzte über die Sozialversicherung und das Stundenhonorar in den Impfstraßen 
wird über das Land mittels Zweckzuschussgesetz mit dem Gesundheitsministerium abgerech-
net.  
 
Zu Frage 2: Erhält ein Sprengelarzt für jeden ihm anvertrauten Sprengel diese Pauschale? 
 
Nein. Die Honorierung erfolgt für alle Ärztinnen und Ärzte pro Impfung bzw. pro Stunde, aber 
nicht pro Sprengel. 
 
Zu Frage 3: Auf welcher Basis wird die Pauschale berechnet? 
 
Siehe Beantwortung der Fragen 1 und 2; die Honorierung erfolgt pro Impfung oder Zeitein-
heit. 
 
Zu Frage 4: Dürfen COVID-19-Impfungen von medizinisch geschultem Personal, wie Pflege-
kräfte oder Krankenschwestern, gesetzt werden? 
 
Ja, siehe Beantwortung Frage 6.  
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Zu Frage 5: Wer führt die Impfung durch? 
 
Im Land Salzburg sind dies derzeit Ärztinnen und Ärzte.  
 
Zu Frage 6: Welche Ausbildung ist für das Setzen der Injektionen notwendig? 
 
Bei der Verabreichung von Impfungen handelt es sich um eine ärztliche Tätigkeit. Grundsätz-
lich dürfen alle selbstständig berufsberechtigten Ärztinnen und Ärzte Impfungen durchführen,  
sofern diese Tätigkeit von ihrem Tätigkeitsbereich umfasst ist. Während der Dauer der von 
der WHO ausgerufenen COVID-19-Pandemie ist die fachspezifische Beschränkung im Kontext  
epidemiologischer Situationen aufgehoben. Impfen können ebenso Arbeitsmediziner,  
Schulärzte, Turnusärzte, Ärzte in Pension sowie ausländische Ärzte in Zusammenarbeit mit 
zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Ärzten; ebenso auch Medizinstudenten in 
einem strukturierten Setting (zum Beispiel in einer Impfstraße im Auftrag der Landessanitäts-
direktion) unter ärztlicher Anleitung und Aufsicht. Nach schriftlicher ärztlicher Anordnung 
dürfen auch diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger COVID-19-Impfungen verabreichen. 
 
Zu Frage 7: Wieviel zahlt der Patient für eine Impfung gegen Corona bei seinem Sprengelarzt 
aufgegliedert in die Kosten für den Impfstoff und die Leistung des Arztes? 
 
Die Impfung in den Ordinationen ist für sozialversicherte Personen und in den Impfstraßen 
des Landes für alle Personen kostenlos, dies gilt auch für Impfungen durch Sprengelärzte.  
 
Zu Frage 8: Ist die zweite Impfung in den in Frage 7. genannten Kosten enthalten? 
 
Ja. 
 
Zu Frage 9: Wenn nein, wie hoch sind die Kosten für die zweite Impfung, aufgegliedert in die 
Kosten für den Impfstoff und die Leistung des Arztes? 
 
- 
 
Zu Frage 10: Wie viele Sprengelärzte gibt es in Salzburg (wir ersuchen um Nennung nach 
Sprengel)? 
 
Dies sind 56 Sprengelärztinnen und Sprengelärzte, siehe beiliegende Liste.  
 
Zu Frage 11: Wie viele Sprengelärzte haben sich bereit erklärt, die Impfung durchzuführen, 
aufgegliedert nach Bezirken? 
 
Für die Durchführung von Impfungen in den Ordinationen und die Honorierung dieser Impfun-
gen durch die ÖGK gemäß § 747 ASVG ist eine Erklärung nicht erforderlich und daher nicht 
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bekannt. Insgesamt haben sich über einen Aufruf der Ärztekammer für Salzburg 285 Ordinati-
onen gemeldet, welche Impfungen in den Ordinationsräumlichkeiten durchführen.  
Für die Impfstellen/Impfstraßen des Landes hat die Abteilung 9 mit Unterstützung der Ärzte-
kammer für Salzburg die Salzburger Ärzteschaft ersucht, ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an 
diesen Impfstellen und Impfstraßen bekanntzugeben. Von den über 200 bis dato bei der Ab-
teilung 9 eingelangten Bereitschaftserklärungen stammen 15 von Sprengelärztinnen und 
Sprengelärzten, davon fünf aus dem Flachgau, eine aus dem Tennengau, vier aus dem 
Pongau, zwei aus dem Lungau und drei aus dem Pinzgau. Es langen aber nach wie vor laufend 
Bereitschaftserklärungen ein, sodass diese Zahl nicht endgültig sein wird.  
 
Zu Frage 12: Wie viele Sprengelärzte wurden mit Stichtag 8. März 2021 gegen COVID-19                 
geimpft? 
 
Alle, die sich bereit erklärt haben, die Impfung zu erhalten. 
 
Zu Frage 13: Wurden Impfungen von Sprengelärzten aufgrund von Impfstoffmangel verscho-
ben?  
 
Nein. 
 
Zu Frage 14: Wenn ja, wie viele? 
 
-  
 
Zu Frage 15: Wenn ja, warum wurde nicht genügend Impfstoff organisiert? 
 
- 
 
Zu Frage 16: Wenn ja, wann werden diese Impfungen nachgeholt? 
 
- 
 
Ich ersuche das Hohe Haus um Kenntnisnahme dieser Anfragebeantwortung. 
 
 

Salzburg, am 20. April 2021 
 

 Dr. Stöckl eh.  



Name Vorname Gemeindeverband
ARNSTEINER-BROSCHEK Dr. Patricia Schwarzach/St. Veit/Goldegg
BECLIN Dr. Thomas Kuchl
BIACK Dr. Gregor Mattsee
BOGENSPERGER Dr. Walter Neukirchen a.Gr.V.
BORCHARDT Dr. Peter jun. Golling
BRANDSTÄTTER Dr. Heimo Strobl
BREUER Dr. Michael Tamsweg
CONNERT Dr. Florian Neumarkt a.W.
DRABECK Dr. Kay Günther Werfen
FARKAS Dr. Wolfgang Piesendorf
FERCHER Dr. Hannes Karl Wagrain
GELL Dr. Christian Mauterndorf
GRAFINGER Dr. Michaela Elixhausen
GREINWALD Dr. Florian Bad Gastein
GROHMANN Dr. Axel-Martin Seekirchen a.W.
GRUBER Dr. Johann Alois Altenmarkt i.Pg.
HACKL Dr. Manuel Unken
HITTMAIR MSc Univ.Doz. DI Dr. Karl Mühlbach a.Hkg.
HÖRTENHUBER Dr. Rita Obertrum a.S.
HOYER Dr. Jürgen Thalgau
HÜBL Dr. Moritz Christian Adnet
JÄGER Dr. Johann Taxenbach
JOHN Dr. Raimund Elsbethen
KASTNER Dr: Thomas Wals/Siezenheim
KINZ Dr. Martin Bürmoos
KOFLER Dr. Martina Henndorf a.W.
KOLLER Dr. Peter St. Michael i.Lg.
KÖLTRINGER Dr. Robert Bad Hofgastein
KORNFEIL Dr. Harald Kristoffer Ebenau
KOTULLA-STAREK Dr. Andrea Seeham
KOWATSCH Dr. Peter St. Gilgen
KRÜGER Dr. Martin Anif
LAINER Dr. Falko Maximilian Ramingstein
LAMPL Dr. Peter Bramberg
LANDMANN Dr. Werner Lend
LASZLOFFY Dr. Peter Emil Maria Bruck
LEDERER Dr. Roswitha Straßwalchen
MAIER-WALTER Dr. Philip Radstadt
MAINONI Dr. Mirella Oberalm
MEDEK Dr. Barbara St. Johann i.Pg.
MUß-THALHAMMER Dr. Constanze Mariapfarr
OFFNER Dr. Thomas Anthering
PUMSENBERGER Dr. Andrea Oberndorf b.Sbg.
PUTTINGER Dr. Franz Hallein
RAINER Dr. Michael Leogang
RETTENEGGER Dr. Robert Bischofshofen
SCHLEDERER Dr. Gunther Gerald Lofer
SCHNELL MR Dr. Karl Saalbach/Hinterglemm
SCHÖPP Dr. Andreas Zell am See
SPALT Dr. Gerhard Faistenau
STADLER Dr. Thomas Eugendorf
STÖCKL Dr. Norbert Abtenau
STÖLZL Dr. Karl Annaberg
STURM Dr. Peter Mittersill
VOITHOFER Dr. Alexander Rauris
WATSCHINGER Dr. Karl Kaprun

Aktive Sprengelärzte
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